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RS OGH 1960/12/15 9Os347/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1960

Norm

StVO §15 Abs1

Rechtssatz

Wer einen unschlüssig und auf der falschen Fahrbahnseite fahrenden Radfahrer überholen will, muß besonders

vorsichtig und bremsbereit fahren. Dabei ist dem Überholenden eine Reaktionszeit von 0,6 Sekunden zuzubilligen.

Entscheidungstexte

9 Os 347/60
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